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ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
Es dient der 
Sicherheit, 

dem Schutz der Gesundheit 
sowie 

der präventiven 
Gesundheitsvorsorge. 
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Wirkt 
ArbeitnehmerInnenschutz? 

Quelle: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Gesetze und Kommentare 163, Haider,
Schneeberger, 7. Auflage, 2017, Übersicht AUVA, 21.3.2018 3 



 

      
      
 

    

Häufigste Berufskrankheiten 
2017 
Anteil an den 1.195 anerkannten Berufskrankheiten (2017): 
davon über 50 % durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 
(Stand 5.4.2017) 

Quelle: AUVA, Statistik 2017, www.auva.at 
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Definition 

EU-Richtlinie 89/391 definiert 
Sicherheitsvertrauenspersonen als 

„Arbeitnehmervertreter mit einer besonderen 
Funktion bei der Sicherheit und beim 

Gesundheitsschutz“. 

Quelle: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Gesetze und Kommentare 163, Haider, 
Schneeberger, 7. Auflage, 2017 5 



 

 

   

       

        
    

        
      

     

●ArbeitnehmerInnenschutz Sicherheitsvertrauenspersonen Aktuell

§ 11 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

Sicherheitsvertrauenspersonen haben in allen Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

• die Arbeitnehmer zu informieren, zu beraten und zu 
unterstützen, 

• die Belegschaftsorgane zu informieren, zu beraten und zu 
unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten 

• in Abstimmung mit den Belegschaftsorganen die Interessen der 
Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern, den zuständigen 
Behörden und sonstigen Stellen zu vertreten, 

– -
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●ArbeitnehmerInnenschutz Sicherheitsvertrauenspersonen Aktuell

§ 11 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

• die Arbeitgeber bei der Durchführung des Arbeitnehmerschutzes zu 
beraten, 

• auf das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen und 
Vorkehrungen zu achten und die Arbeitgeber über bestehende Mängel zu 
informieren, 

• auf die Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen zu achten 

• mit den Sicherheitsfachkräften und den Arbeitsmedizinern 
zusammenzuarbeiten. 

– -
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●ArbeitnehmerInnenschutz Sicherheitsvertrauenspersonen Aktuell

Aufgabenfelder 
und rechtliche Stellung 

Beratung der 
KollegInnen 

Weisen AG auf 
Gefahren und 

Mängel 
hin 

Weisungsfrei 
in der 

Funktion 

Kein 
Kündigungs-

schutz 

– -
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●ArbeitnehmerInnenschutz Sicherheitsvertrauenspersonen - Aktuell  

      

    

   
 

 

– 

• Regelung der Ausbildungsinhalte in der SVP-VO und im 
ASchG, 

• Verlängerung der Grundausbildung auf eine Woche, 

• Einführung einer Bildungsfreistellung innerhalb der 
Funktionsperiode zur Weiterbildung 

Reformvorschläge 
der Arbeiterkammer 
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●ArbeitnehmerInnenschutz Sicherheitsvertrauenspersonen Aktuell

Reformvorschläge 
der Arbeiterkammer 

• Kündigungs- und Entlassungsschutz nach dem 
Vorbildung der Belegschaftsorgane 

• Nichtbestellung von SVP soll unter Strafe gestellt 
werden 

• Stärkung der SVP, Ausbau des Informations- und 
Beteiligungsrechtes 

– -
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Angebote 
der Arbeiterkammer 

Dieses Handbuch befindet 
sich in Ihrem 
Begrüßungspaket und wird 
Ihnen kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 
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Angebote 
der Arbeiterkammer 

Gesunde arbeit – das Magazin für Arbeitssicherheit und Gesundheit 

Seit 2013 werden hier Themen präsentiert, die sich mit rechtlichen, 

sozialrechtlichen Fragen und mit Fragen der Sicherheit und 

Gesundheit befassen. 

http://www.gesundearbeit.at/cms/V02/V02_0/home 

Ausgabe 1/2018 widmet sich der Vielfalt am Arbeitsplatz 
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Angebote 
der Arbeiterkammer 

Spezielle kostenlose Seminare für 
Sicherheitsvertrauenspersonen und 
Betriebsräte 

Rufseminare 

Informationsveranstaltungen zu 
aktuellen Fragestellungen 
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Angebote 
der Arbeiterkammer 

• Telefonische Beratung (Tel: 05 7799 – 2448) 

• E-Mail-Auskünfte: Arbeitnehmerschutz@akstmk.at 

• SVP-Aktuell Wandzeitung und Newsletterdienst der AK-Wien 
(https://wien.arbeiterkammer.at/service/newsletter/svp_newsletter/svp_newsletter_02_2018. 
https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/ArbeitnehmerInnenschutz/wandzeitung/i 
ndex.htmlhtml/ ) 

• Broschüren 

• Homepage der Arbeiterkammer www.akstmk.at 
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Das Gesetz ist dazu da, 
Menschen zu retten, 
nicht um sie zu 
vernichten. 

John Steinbeck (1902-1968) 
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 Vielen Dank! 
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